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 Vorlage Nr. 22/0029 

Federf. Stadtamt: Ingenieuramt 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

 

Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, 

Klimaschutz und Mobilität 

 

Stadtbaurat Dr. Kreuzer 
 

Kenntnisnahme 27.01.2022 9 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Straßen- und Kanalbaumaßnahmen 2022 

 
Begründung: 

 

Straßen-, Brücken- und Kanalbau sind ein wesentlicher Baustein, um die städtische Infra-

struktur zu erhalten, zu modernisieren und zu erweitern. Aufbauend auf dem Straßen- und 

Wegekonzept und dem Abwasserbeseitigungskonzept sind im Jahr 2022 folgende Stra-

ßen- und Kanalbaumaßnahmen geplant: 

 

Maßnahme Abschnitt Umfang 

Holthauser Straße  Taunusstraße bis Stadtgrenze 
Kanalbau und Fahrbahnwiederherstel-
lung  

Horster Straße / 
Wiesmannstraße gesamter Abschnitt Vollausbau der Straße 

Arenbergstraße 
Beethovenstraße bis Berkenstock-
straße  

Kanalbau und Fahrbahnwiederherstel-
lung  

Arenbergstraße  Redenstraße bis Parkplatz Phenol Fahrbahnüberzug 

Allensteiner Stra-
ße  gesamter Abschnitt Kanalbau und Vollausbau der Straße 

Burgstraße Bohmertstraße bis Brücke  
Bau eines Regenwassergrabens und 
Gehwegwiederherstellung 

Meerstraße Oskarstraße bis Beisenstraße Kanalbau und Vollausbau der Straße  

Beethovenstraße Hydenstraße bis Händelstraße Gehwegwiederherstellung  
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Händelstraße gesamter Abschnitt 
Kanalbau und Fahrbahnwiederherstel-
lung  

Beisenstraße Bohmertstraße bis Stadtgrenze Fahrbahnüberzug 

Beisenstraße Brücke über Bohmertstraße  
Sanierung der Übergänge Fahrbahn / 
Brücke 

Humboldstraße gesamter Abschnitt Sanierung der Busbuchten 

Goethestraße Hochstraße bis Lambertistraße Vollausbau der Straße  

Bachstraße Hochstraße bis Bachstraße Vollausbau der Straße 

Europastraße Brücke über den Nattbach 
Sanierung der Übergänge Fahrbahn / 
Brücke 

Schultenstraße Brücke über Bahntrasse 
Sanierung der Übergänge Fahrbahn / 
Brücke 

Eggebrechtstraße  Gesamter Abschnitt Kanalbau und Fahrbahndecke 

Scholver Straße Weiher Straße bis Haus Nr. 119 Sanierung des Radweges 

LSA Feldhauser 
Straße 

Kreuzung Feldhauser Straße / Tun-
nelstraße 

Erneuerung der LSA und Fahrbahnsa-
nierung im Kreuzungsbereich  

Behmerstraße  
Vom Friedhof Brauck bis zur Brücke 
A2 Vollausbau  

  

Das Ingenieuramt gibt einen Überblick über die Maßnahmen.  
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig 9.500.000 

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Ein Teil der Maßnahmen führt zu Verbesserungen des Mikro- und Makroklimas und sind 

auch Klimaanpassungsmaßnahmen. Beispielhaft kann hier die Wiesmannstraße genannt 

werden. Keine Maßnahme führt zu einer Verschlechterung des Klimas.  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Klimaschutz und Mobilität nimmt den Bericht zur 

Kenntnis. 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

I. V. 

 

 

 

         Dr. Volker Kreuzer 

           - Stadtbaurat - 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


